
Bei andauernder Beschäftigung mit westgothischer 
Rechtsgeschichte vermisste ich oft eine kritische Bearbei­
tung der Chronologie der Könige. Die neueren Bearbeiter 
der westgothischen Geschichte haben die Zeitrechnung 
stark vernachlässigt. Auf Quellen gestützte Zeitangaben 
findet man selten. Während die geschichtlichen Ereignisse 
selbst meist sorgfältig aus den Quellen begründet sind, 
werden die Zeitangaben meist ohne jede Begründung ein­
gesetzt. Sie erscheinen fast als etwas vom Quellenmaterial 
Unabhängiges, Selbstverständliches. Ohne Prüfung werden 
sie aus den Werken der Vorgänger übernommen, wobei 
alten Irrthümern neue hinzutreten. Was von älteren For­
schern vorsichtig als Vermuthung gegeben wurde, ist von 
deren nächsten Nachfolgern oft ohne Vorbehalt wiederholt 
und gilt dann späteren Bearbeitern wohl als unzweifelhaft 
feststehend.

Die Erwartung, dass eine Nachprüfung der westgothi­
schen Chronologie an der Hand der Quellen von einem 
oder dem andern, dem eine solche Arbeit vielleicht näher 
gelegen hätte, ausgeführt werden würde, erfüllte sich nicht. 
So musste ich mich gegen Neigung und Beruf zu der vor­
liegenden Untersuchung entschliessen, der man hoffentlich 
nicht allzusehr den Mangel an Uebung in chronologischen 
Berechnungen und im Gebrauch des Handwerkszeuges an­
merkt1. Eine Beschränkung der Arbeit auf die für mich 

1) Bei der Berechnung der Anfangs- und Enddaten der Regie­
rungen der einzelnen Könige mit Hülfe der in den Quellen enthaltenen 
Angaben über die Dauer der Regierungen nach Jahren, Monaten und 
Tagen ist nach folgenden Grundsätzen verfahren. Bei Berechnung durch 
Addition der Regierungszeiten, wurde von der Summe 1 Tag abgezogen, 
wenn angenommen wurde, dass der Schlusstag der Regierung des Vor­
gängers und der Anfangstag der Regierung des Nachfolgers zusammen­
fielen, aber in der Quellenangabe bei beiden Herrschern mitgezählt 
wurden. Bei Berechnung durch Subtraction wurde unter der gleichen 
Voraussetzung ein Tag dem Ergebnis hinzugezählt. Wo die Umsetzung 
von Tagen in Monate oder von Monaten in Tage bei Addition oder Sub­
traction von Zeitangaben nöthig war, wurde die wirkliche Tagezahl der 
in Betracht kommenden Monate berücksichtigt.

Neues Archiv etc. XXVII. 27


